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— 1»7 -
Ne»». Wir machen unsern Leiern bezüglich der Verhandlungen

der Kantonalschulfinvde vom 46. dieß die erfreuliche Mitteilung,
daß unter Anderm eine gehörig motivine Eingabe an den Tit. Gr.
Rath um ökonomische Besserstellung der Primarlehrer
beschlossen wurde und daß von Seite der Erziehungsdirektion
Zusicherung kräftiger Unterstützung der Sache gemacht worden sei.

Äarga». Bon den im Kanton bestehenden Gemeinde- oder
Primarschulen sind 49, die über 100 Schüler haben, 13 davon sogar
130 bis 142; die Trennung derselben sagt der Rechenschaftsbericht
des Regierungsrathes — ist gesetzlich vorgeschrieben und theilweise
selbst dringend; dennoch wird dieselbe wegen der Mehrausgaben so

lange als möglich hinausgeschoben. Am zahlreichsten bevölkert sind
fast überall die Unterschulen. Gerade aber bei diesen wirkt die Ueber-
völkerung am nachtheiligsten ein. Denn wenn es auch für jeden
Lehrer eine schwere, kaum zu lösende Aufgabe ist, hundert und noch
mehr Kinder gleichzeitig zu bethätigen, zu beaufsichtigen, zu
unterrichten und weiter zu bringen, so wachst die Schwierigkeit für einen.
Unterlehrer in um so höherm Maße, je weniger die kleinen Anfänger
sich selbst helfen und beschäftigen können, je mehr sie der fortwährenden
persönlichen Anleitung und Nachhülfe von Seiten des Lehrers be-»

dürfen. Es sollten daher künftig Schulpfleger und Inspektoren darauf

Bedacht nehmen, eher den Ober- als den Unterschulen eine größere
Kinderzahl zuzutheilen.

Ter Schulbesuch, über den schon im vorigen Jahre allgemein
geklagt wurde, hat sich in den meisten Bezirken noch bedeutend
verschlimmert. Während in frühern Jahren die Durchschnittszahl der
Absenzen 15—16 betrug, stieg sie in den gleichen Bezirken dieses
Jahres auf 20—30, ja in einem Bezirke sogar auf 38. Als
Ursachen dieses beklagenswerthen Rückschrittes werden aufgeführt: der
Nothstand der ärmern Volksklassen, die Geringschätzung der schule,
die Pflichtvergessenheit und der selbstsüchtige Eigennutz vieler Eltern,
welche, unbekümmert um hic geistige und moralische Ausbildung ihrer
Kinder, letztere nur als Erwerbmaschinen betrachten und benutzen;
dazu die Lauheit, Langsamkeit und Unregelmäßigkeit in der Abwandlung

der Absenztabellen von Seiten mancher Schulpflegen; vor Allem
aber das allzu nachsichtige, ungesetzliche Verfahren der meisten Ge-
meinderälhe in Znmessung der Versäumnißstrafen und endlich die oft.
vernachlässigte oder blos nur illusorische. Vollziehung derselben ab lseite
der Gemeindeammänner. DaF neue Schulgesetz wird daher, um die-
seu alljährlich wiederkehrenden, oder vielmehr permanent gewordenen
Uebelständen abzuhelfen, auf eine raschere, wirksamere und besser kon->

trollirte Abwandlung und Bestraufng der zahllosen Schulversäumnisse
ein Hauptaugenmerk richten müssen.

— DaS „Zofingerblatt" stellt eine Vergleichung auf zwischen
den Besoldungen der Landjäger und derjenigen der Lehrer, welcher
zufolge ein Landjäger um täglich 41 Rappen besser steht als ein Lehrer.

Im Kanton Bern stehen die Sachen leider noch schlimmer, denn
da übertrifft die Landjägerbesoldung die durchschnittliche Gcsammt-
hesoldüng eines PrimarlebrerS um zirka 7V Rappen.
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